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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Jahresabschluss des Hilfsbetriebes Liegenschaften zum 31.12.2021 

Der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz hat in seiner Sitzung am 07.09.2022 zu dem Jahresab-

schluss inklusive Lagebericht zum 31.12.2021 des Hilfsbetriebes Liegenschaften folgenden Be-

schluss gefasst: 

1. Feststellung  

Der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz beschließt, dass der Jahresabschluss und Lagebericht 

des Hilfsbetriebes Liegenschaften der Gemeinde Herzebrock-Clarholz für das Wirtschaftsjahr 2021 

festgestellt werden, und zwar auf Aktiv- und Passivseite mit 3.046.270,16 € und mit einem Jahres-

fehlbetrag in Höhe von 15.518,15 €.  

2. Ergebnisverwendung  

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Hilfsbetriebes Liegenschaften zum 31.12.2021 liegen 

gemäß § 26 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 

während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, freitags von 

08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, montags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 

18.00 Uhr) im Rathaus, Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz, Zimmer 207, zur Einsichtnahme 

öffentlich aus. 

Mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2021 wurde die Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft INTECON GmbH, Bad Oeynhausen, beauftragt. Diese hat mit Datum vom 

08.08.2022 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Hilfsbetrieb Liegenschaften der Gemeinde Herzebrock Clarholz 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Hilfsbetriebs Liegenschaften der Gemeinde Herzebrock-

Clarholz, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-

lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-

richt des Hilfsbetriebs Liegenschaften der Gemeinde Herzebrock-Clarholz für das Wirtschaftsjahr 

vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft. 

 

 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deut-
schen für Kapitalgesellschatten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsachlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 
31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 
und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  

§ 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-

wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-

prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-

schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebs-

ausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsachlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung ei-

nes Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-

tigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

http://www.herzebrock-clarholz.de/


Amtsblatt 

Nr. 6/2022 für die Gemeinde Herzebrock-Clarholz vom 22.12.2022  Seite | 4 
 

 
Herausgeber: Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Der Bürgermeister, Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz 
Druck: Hausdruckerei Gemeinde Herzebrock-Clarholz; Erscheinungsweise: nach Bedarf 

Das Amtsblatt wird online unter www.herzebrock-clarholz.de in der Rubrik Rathaus/Allgemeine Informationen veröffentlicht. 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsver-

ordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-

lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende ge-

eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 

Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, 

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-

deslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit. aber keine Garantie dafür. dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-

saten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können. 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
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 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Eigenbetriebs abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht. sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen. dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung. den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-
chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

 

Bad Oeynhausen, den 08.08.2022 

INTECON GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez. Alexander Kopp 

Wirtschaftsprüfer 

http://www.herzebrock-clarholz.de/


Amtsblatt 

Nr. 6/2022 für die Gemeinde Herzebrock-Clarholz vom 22.12.2022  Seite | 6 
 

 
Herausgeber: Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Der Bürgermeister, Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz 
Druck: Hausdruckerei Gemeinde Herzebrock-Clarholz; Erscheinungsweise: nach Bedarf 

Das Amtsblatt wird online unter www.herzebrock-clarholz.de in der Rubrik Rathaus/Allgemeine Informationen veröffentlicht. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes NRW vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 

644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV. NRW. S 348) wird 

der Jahresabschluss des Hilfsbetriebes Liegenschaften zum 31.12.2021 sowie der abschließende 

Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Herzebrock-Clarholz, den 15. November 2022 

 

gez. 

 

Marco Diethelm 

Betriebsleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Satzung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde 
Herzebrock-Clarholz vom 15.12.2021 

 
 
 Aufgrund  
- der § 4, 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 29.09.2020 (GV.NRW 2020, S. 915), in der jeweils gültigen Fassung und  
- der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV. 
NW. 2019, S. 1029), in der jeweils gültigen Fassung,  
 
hat der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz in seiner Sitzung am 14.12.2022 folgende 1. Sat-
zungsänderung beschlossen:  
 
 
ARTIKEL 1: 
 
§ 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Die Grundgebühr wird nach der Nennleistung des Wasserzählers berechnet. Die Grundgebühr be-
trägt  
 

Grundgebühr für Wasserzähler 
mit einer Nennleistung von  im Jahr 

Q3 = 004                  88,57 €  

Q3 = 006,3                139,94 €  

Q3 = 010                221,42 €  

Q3 = 016                354,28 €  

Q3 = 025                553,56 €  

Q3 = 063            1.394,97 €  

Q3 = 100 Verbundzähler            2.214,24 €  

Q3 = 250            5.535,60 €  

 
Je Anschluss und Jahr und schließt die Zählergebühr mit ein.  
 
 
 
§ 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,52 € je cbm des entnommenen Wassers. 
 
 
 
ARTIKEL 2 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des GO beim Zustan-

dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

Herzebrock-Clarholz, 15.12.2022 

Diethelm 

(Bürgermeister) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Herzebrock-Clarholz für die Inan-
spruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage (Kanalabgabensatzung) 

 

 Aufgrund  

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert 

durch Art. 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 2018, S. 90), in der jeweils gel-

tenden Fassung,   

- der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Ar-

tikel 19 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV.NRW 2018, S. 90), in der jeweils geltenden Fas-

sung,   

- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes 

vom 15.11.2016 (GV. NRW. 2016, S. 934.), in der jeweils geltenden Fassung sowie   

- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 

08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,   

hat der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz in seiner Sitzung am 14.12.2022 folgende 2. Ände-

rung der Satzung beschlossen:  

§ 4 Abs. 7 Satz 1: 

Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,33 €.  

§ 5 Abs. 4: 

Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche im Sinne des. Abs. 

1 jährlich 0,59 €. 

§ 11 Abs. 2 Satz 1: 

Die Gebühr beträgt 40,66 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm. 

§ 12 Abs. 2: 

Die Gebühr beträgt 23,24 €/m³ ausgepumpte/abgefahrene Menge. 

§ 28  

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Ab-

wassergebühren, Kanalanschluss-Beiträgen und Kostenersatz für Hausanschlüsse (Beitrags-und 

Gebührensatzung) der Gemeinde Herzebrock–Clarholz vom 15.12.2021 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des GO beim Zustan-

dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

5. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

6. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

7. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

8. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

Herzebrock-Clarholz, 15.12.2022 

 

Diethelm 

(Bürgermeister) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung 
in der Gemeinde Herzebrock-Clarholz 

vom 15.12.2021 
 

Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 28. März 2000 (GV NRW S. 245) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 

(KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 

610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 718) in Verbindung mit 

der Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Herzebrock-Clarholz vom 15.12.2021 hat 

der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz in seiner Sitzung vom 14.12.2022 folgende 1. Satzungs-

änderung beschlossen: 

Artikel 1 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 2 

Gebührenpflichtige 

Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der an die Abfallbeseitigung angeschlossenen Grundstücke. 

Mehrere Eigentümer und die ihnen nach § 22 der Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemein-

de Herzebrock-Clarholz Gleichgestellten haften als Gesamtschuldner. 

Artikel 2 
§ 4 Satz 1 bis 4 erhält folgende Fassung: 
 

§ 4 

Gebührenmaßstab und Gebührensätze  

(1) Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Gebühren sind die Zahl und Größe der auf dem 

Grundstück zur Müllabfuhr bereitgestellten Abfallbehälter. 

(2) Es werden folgende Gebühren für die Abfallbehälter in Abhängigkeit von der Größe des Gefäßes 

erhoben: 

I. Innenbereich (2-wöchentliche Abfuhr) 

je 80 l-Gefäß 148,00 € jährlich 
je 120 l-Gefäß 222,00 € jährlich 
je 240 l-Gefäß 444,00 € jährlich 
je 1.100 l-Gefäß 2.035,00 € jährlich  
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II. Außenbereich (4-wöchentliche Abfuhr) 

je 80 l-Gefäß 74,00 € jährlich 
je 120 l-Gefäß 111,00 € jährlich 

je 240 l-Gefäß 222,00 € jährlich  

(3) Das anliegende Straßenverzeichnis für die 4-wöchentliche Restmüllabfuhr im Außenbe-

reich ist Bestandteil dieser Satzung. 

(4) Für die Abfuhr der Kompostbehälter (2-wöchentliche Abfuhr) werden folgende Gebühren erho-

ben:    

je      80     l-Gefäß     107,00 € jährlich 

je    120     l-Gefäß     161,00 € jährlich 

 

Artikel 3 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.  

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des GO beim Zustan-

dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

9. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

10. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

11. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

12. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

 

Herzebrock-Clarholz, 15.12.2022 

Diethelm 

(Bürgermeister) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Stra-

ßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Herzebrock-Clarholz vom 20.12.2018. 

 

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung 

öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 05.11.2016  und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.01.2020 

hat der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz in seiner Sitzung am 14.12.2022 folgende 6. Ände-

rung der Satzung beschlossen: 

 

Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der Satzung die Form der männli-

chen Anrede gewählt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die gewählte Ausdrucks-

form auf alle Geschlechter bezieht. 

Artikel 1 
§ 7 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 

§ 7 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 (3) Da nur die Winterwartung von der Gemeinde Herzebrock-Clarholz ausgeführt wird, beträgt die 

Benutzungsgebühr für die Winterwartung in den Reinigungsklassen R1 und W 1 jährlich je m² 

Grundstücksfläche 0,02267 €. 

 
Artikel 2 
§ 10 Satz 1 und 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 10 

Ordnungswidrigkeit 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Abs. 1 der ihm auferlegten Reinigung der im anliegenden Straßenreinigungsver-

zeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführten Fahrbahnen und Gehwege im darin festge-

legten Umfang oder Zeitraum nicht nachkommt 

2. entgegen § 3 Abs. 1 der Verpflichtung, die Straße bis zur Fahrbahnmitte oder den Fällen, in denen 

auf der anderen Straßenseite kein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden ist, die gesamte Straßen-

fläche zu reinigen, nicht nachkommt 
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3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verpflichtung, selbstständige Gehwege bis zur Gehwegmitte und 

in den Fällen, in denen auf der anderen Straßenseite kein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden 

ist und bei allen übrigen Gehwegen, die gesamte Gehwegfläche zu reinigen, nicht nachkommt 

4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 der Verpflichtung, unabhängig vom Verursacher auch Unkraut und 

sonstige Verunreinigungen zu beseitigen, nicht nachkommt 

5. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 der Verpflichtung, Fahrbahnen und Gehwege innerhalb der des nach § 

2 Abs. 1 festgelegten Reinigungszeitraums zu säubern, nicht nachkommt 

6. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 3 Verunreinigungen nicht unverzüglich nach Beendigung der Säuberung 

unter Berücksichtigung der Abfallbeseitigungsbestimmungen entsorgt 

7. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 4 Laub nicht unverzüglich beseitigt, obwohl es eine Gefährdung des 

Verkehrs darstellt 

8. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Gehwege nicht in einer Breite von 1,50 m von Schnee freihält 

9. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 der Verpflichtung, bei Eis- und Schneeglätte zu streuen nicht nach-

kommt 

10. entgegen § 4 Abs. 1 S. 2 bei Eis- und Schneeglätte Salz oder sonstige auftauende Stoffe ver-

wendet, soweit dies nicht wegen besonderer klimatischer Ausnahmefälle (z.B. Eisregen), in denen 

durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist oder an 

gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder abgängen, starken 

Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten, erlaubt ist. 

11. entgegen § 4 Abs. 2 an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse die Geh-

wege nicht so von Schnee freihält und bei Glätte streut, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen 

sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist 

12. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 der Verpflichtung, bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete Fuß-

gängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung 

der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu be-

streuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind, nicht nach-

kommt 

13. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete Fußgängerüberwege, 

Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an 

Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils die gesamte Fahrbahn zu bestreuen, wenn nur auf 

einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden ist, wobei abstumpfende Mittel vor-

rangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind, nicht nachkommt 

14. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 1 den in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 

bis 20.00 Uhr) gefallenen Schnee und entstandene Glätte nach dem Schneefall bzw. nach dem Ent-

stehen der Glätte nicht unverzüglich beseitigt 

15. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 2 nach 20.00 Uhr gefallenen Schnee bzw. entstandene Glätte am fol-

genden Tag bis 7.00 Uhr (werktags) bzw. 9.00 Uhr (sonn- und feiertags) nicht beseitigt 
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16. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 3 den Schnee so lagert, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr mehr 

als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird 

17. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 4 Baumscheiben und begrünte Flächen mit Salz, salzhaltigen oder 

sonstigen auftauenden Mitteln bestreut; Schnee, der solche auftauenden Mittel enthält auf ihnen la-

gert 

18. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 4 die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten nicht von 

Eis und Schnee freihält oder 

19. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 4 Schnee und Eis von Grundstücken auf die Straße schafft. 

(2) Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis zu 1.000,00 € geahndet 

werden. 

Artikel 3 

§ 10 Satz 1 und 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 11 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreini-

gung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz vom 1. September 2019 mit den entsprechenden Änderungssat-

zungen außer Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des GO beim Zustan-

dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

Herzebrock-Clarholz, 15.12.2022 

Diethelm 

(Bürgermeister) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche 
 

Der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 die Absicht der 

Wegeeinziehung eines ca. 110 m² großen Teilstücks der Verkehrsfläche zwischen der Möhlerstraße 

und dem Firmengelände K+K (Gemarkung Herzebrock, Flur 35, Flurstück 16) beschlossen. 

 

Das Teilstück der Verkehrsfläche soll eingezogen und anschließend veräußert werden, um die be-

stehende Fußgänger- und Radfahrerverbindung über das angrenzende private Firmengelände wei-

terhin aufrecht zu erhalten. 

 

Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 des Straßen- und Wegegesetzes NRW 

(StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NW Seite 1082) 

ortsüblich bekanntgegeben.  

Planunterlagen mit der Darstellung der einzuziehenden Verkehrsfläche liegen bei der Gemeindever-

waltung Herzebrock-Clarholz aus. Sie können innerhalb von 3 Monaten vom Tage dieser Bekannt-

machung an im Rathaus der Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Am Rathaus 1, Fachbereich Planen 

Bauen Umwelt, Raum 115, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. Einwendungen gegen 

die Einziehung können schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden. 

 

 

Herzebrock-Clarholz, den 22.12.2022 

 

 

Diethelm      

Bürgermeister  
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